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Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG; hier: Errichtung und Betrieb von 9 Wind-
energieanlagen des Typs Vestas V162 mit einer Nennleistung von 7,2 MW, Nabenhöhe 
119 m, Rotordurchmesser 162 m, Gesamthöhe 200 m je Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Boden
Im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§5) sind Errichtung und Betrieb von Anlagen
so zu gestalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren nicht hervorgeru-
fen werden. Aus bodenschutzfachlicher Sicht sind also auch stofflich und nichtstofflich bedingte
schädliche Bodenveränderungen, die auf andere Weise als durch Immissionen hervorgerufen
werden, als sonstige Gefahren zu vermeiden, siehe hierzu Beschluss von LABO und LAI 2001.

Bodenschutz beim Bauen

In der Planung sollten frühzeitig Grundsätze zum Bodenschutz beim Bauen verankert werden.
Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann von besonderer Bedeutung, wenn die Böden nach der
Maßnahme weiterhin die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen sollen (z.B. die umliegenden Flä-
chen). Beim Bau von Windenergieanlagen bestehen unterschiedliche Wirkfaktoren, die negative
Beeinträchtigungen  des  Bodens  auslösen  können.  In  der  Bauphase  sind  dies  insbesondere
Baustraßen,  Lager-,  Arbeits-  und  Abstellflächen,  Befahrung  durch  Maschinen,  Bodenaushub
und -umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden betroffen, insbesondere durch Versiegelung
oder die Verlegung von Kabelverbindungen im Boden.

Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise zur Vermeidung und
Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind insbesondere
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folgende DIN-Normen zu berücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN
19731 Verwertung von Bodenmaterial.

Um dauerhaft negative Auswirkungen zu vermeiden, sollten die Böden im Bereich der Bewe-
gungs-, Arbeits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Überfahrungsverbotszo-
nen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und auf-
getragen werden.  Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte  ortsnah,  schichtgetreu,  in
möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung geschützt vorgenommen werden (ge-
mäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder mit
unterschiedlichen  Eigenschaften  vermieden  werden.  Auf  verdichtungsempfindlichen  Flächen
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt
werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden
geachtet werden, um Strukturschäden zu vermeiden.

Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung einer Bodenkundlichen
Baubegleitung und die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes. Ziel der bodenkundlichen Bau-
begleitung ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaßnah-
men zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch ge-
eignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grundlage sollte DIN 19639 „Bodenschutz bei
Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ dienen.  Der Geobericht 28  Bodenschutz beim
Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere Hinweise zur
Vermeidung und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von Bo-
denfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen in
der Planungspraxis zu finden.

Bei Rückbaumaßnahmen ist sicherzustellen, dass die natürlichen Bodenfunktionen wiederher-
gestellt werden. Mit dem niedersächsischen Windenergieerlass (gem. RdErl. d. MU, d. ML, d. MI
u. d. MW vom 20.07.2021) wird die Rückbauverpflichtung dahingehend konkretisiert, dass „(…)
grundsätzlich alle ober- und unterirdischen Anlagen und Anlagenteile sowie die zugehörigen Ne-
benanlagen wie Leitungen, Wege und Plätze und sonstige versiegelte Flächen (zurückzubauen
sind)“. Ein Verbleib der Fundamente im Boden sollte somit ausgeschlossen werden. Beim Rück-
bau sind zudem bodenschutzfachliche Anforderungen zu beachten. Wir weisen hierzu neben
den Ausführungen in Kap. 4.4 des Windenergieerlasses auf den Leitfaden der Bund/Länder Ar-
beitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hin.

Hinweise
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS  ®   Kartenserver  . Die Hin-
weise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkundung
und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht.  Geotechnische Bau-
grunderkundungen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts sollten
gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-
sungen erfolgen. 

Sofern  Hinweise  zu  Salzabbaugerechtigkeiten  und  Erdölaltverträgen  für  Sie  relevant  sind,
beachten Sie bitte unser  Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zeichen:  LID.4-L67214-07-2024-
0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.
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https://www.lbeg.niedersachsen.de/download/207638/TOeB-Anfragen_zu_Salzabbaugerechtig-_keiten_und_Erdoelaltvertraegen_im_Rahmen_von_Flurbereinigungs-_verfahren.pdf
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
https://www.labo-deutschland.de/documents/Leitfaden_Rueckbau_von_Windenergieanlagen__UMK-Fassung.pdf
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019


Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel,  mögliche Konflikte gegenüber den raumplaneri-
schen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die Stellungnah-
me wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist
weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die
Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Katrin May

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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